
Anrechnung einer Rente
wegen Berufsunfähigkeit
Auf die Leistungen der Berufsgenossen-
schaft im Rahmen der Berufshilfe nach Been-
digung einer beruflichen Tätigkeit wegen
einer Berufskrankheit (Übergangsleistungen
der Berufshilfe) ist eine Rente wegen Beruf-
sunfähigkeit aus der gesetzlichen Rentenver-
sicherung auf die durch die Aufgabe des
Berufs entstandenen Nachteile schadens-
mindernd anzurechnen, wenn die Rente
wegen Berufsunfähigkeit wegen der selben
Erkrankung gewährt wird, die zur Aufgabe
der bisherigen Berufstätigkeit geführt hat.
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